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RS OGH 1972/4/10 Bkd5/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1972

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Die einen Standeskollegen in seiner Berufsausübung herabsetzende Kritik in einem Schreiben an eine

Versicherungsanstalt bildet eine Verletzung der Kollegialität und begründet die Disziplinarvergehen der

Berufspflichtenverletzung und der Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes.
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